
Beschlussvorschlag:                                         
1. Der Stadtrat beschließt, den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 143 Kröllwitz, 

Kreuzvorwerk (Satzungsbeschluss des Stadtrates am 28.02.2007, Beschluss Nr. 
IV/2007/06129) in den in der Anlage gekennzeichneten Teilbereichen zu ändern (1. Än-
derung). 

2. Der Geltungsbereich der 1. Änderung umfasst die Flurstücke 71, 76, 100, 101, 102, 104, 
109, 110 und 125 in der Gemarkung Kröllwitz, Flur 13 mit einer Fläche von 0,45 ha.  

3. Die 1. Änderung soll im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB durchgeführt werden. 
4. Der in der beigefügten zusammenfassenden Sachdarstellung und Begründung benannte 

Änderungsumfang wird gebilligt. 


